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cher, unsers Wissens die dritte Gemeinde des Landes, die

den Gemcindcschrciber für seine vielen Arbeiten nicht bloß

an den Ertrag der Sporteln verweist, sondern diesen durch

einen freilich sehr mäßigen Gehalt verbessert.

Ebenso genehmigte die Kirchhörc den Vorschlag, statt des

ganz unbrauchbaren hölzernen Wasserbebältcrs am Berg einen

neuen steinernen zu erbauen, dessen Kosten ans wenigstens

2W0 fl. berechnet werden.

Die bisherige Thätigkeit der Revisionskommission.

Den 1. Vrachmonat versammelte sich die neubestellte Re-

Visionscommission das erste Mal und zwar in Teuffcu. Das

Ergebniß der letzten Landsgcmciiide war sehr geeignet, sie

zu Rückblicken auf die bisherige Geschichte unserer Revision

zu veranlassen; es deutet dieses Ergebniß nämlich gewiß

deutlich genug auf einen bevorstehenden einstweiligen Feier-
abend, und am Feierabend blickt man unwillkürlich auf die

vollbrachten Arbeiten zurück, desto lieber aber, wenn man
sich freuen darf, Bedeutendes angestrebt und wirklich Arbei-
ten zu Stande gebracht zu haben, deren Ansprüche auf ehren-
volle Anerkennung Niemand in Abrede sein kann, wennauch
nicht überall das Beste im Kampfe der Meinungen den Sieg
davon trug. Es war aber ein solcher Rückblick ganz bcson-

ders als das beste Mittel zu betrachten, die Commission über

ihre gegenwärtige Stellung aufzuklären und derselben über

die Bahn, die sie nunmehr einzuschlagen habe, die sicherste

Wegweisung zu geben.

Diese letzte Absicht war es ohne Zweifel, die den Präsi-
deuten der Commission, H. Landammann Nagel, bewog,
die Sitzung mit einem Rückblicke auf die bisherige Geschichte

der Revision zu eröffnen, und wir freuen uns, den inter-



essanten Vortrag des immer kräftigen Sprechers unsern Le-

fern mittheilen zu können.

Meine Herren Revisionsräthe! ^
Bevor wir zu den Berathungen über Dasjenige,- was wir

vornehmen sollen/ übergehen/ erlaube ich mir/ einen Rückblick

auf die bisherigen Revisionsarbeiten und ihren Erfolg zu wer-
sen. Ich werde dabei in keine Erörterungen Über die seil der

Entstehung des alten LandbucheS stattgehabten frühern Rcvi-
sionSversuche eintreten/ sondern einzig die diesfallsigen Ergeb-
nissc der neuesten Zeit berühren/ um vielleicht daraus entneh-
men zu können/ was uns dermalen zu thun obliegen wird.

Mit dem Jahre l8Z0 begann für mehre eidgenössische Stände
eine Periode bedeutender Reformen im Gebiete der Politik.
Auch in unserm Lande regte sich der Wunsch nach zeitgemäßer
Verbesserung unserer Verfassung und Gesetze. Er fand Eingang
und Unterstützung bei der Landesobrigkeit. In einer vom großen
Rath erlassenen Proclamation vom 20 Jänner t«3t wurde die

Nothwendigkeit einer den gegenwärtigen / veränderten Bedürs-
nissen des Landes angemessenen Verfassungs- und GcsctzeSre-

Vision umständlich auseinander gesetzt. Vielfach angeregt durch
Wort und Schrift beschloß dann die Landsgemeinde vom 2ä.

April t8Zt die Vornahme dieser Revision und übertrug sie einer
Commission von S von der Landsgemeinde und äo von den

Kirehhören gewählten Mitgliedern. Nachdem die Commission in
öffentlichen Sitzungen eine Verfassung entworfen hatte/ in
welcher die Trennung der Gewalten die wichtigste Abänderung
des bisher Bestandenen war/ beschloß der große Rath die Ab-
Haltung einer außerordentlichen Landsgemeinde auf den t8.
Hcrbstmonal t8Zt. An derselben konnte nach mehrmaliger Ab-
stimmung über Annahme/ oder Verwerfung des Entwurfes der
Entscheid nicht gegeben werden. Er blieb eingestellt bis zur
Landsgemeinde vom 2g. April t832/ welche bei artikelweiser
Abstimmung den Art. 5/ vom Obergericht/ und Art. iZ/ über
Kirche und Schule/ verwarf/ die andern alle aber mit mehr/
oder minder großer Mehrheit genehmigte. Die wiedör bestellte
Revisionscommission bearbeitete dann die nöthigen Vorschläge
zur Ergänzung der Verfassung und die Gesctzesabschnitte über
das Steuerwesen/ Erbrecht/ Zcdclwescn/ Wechselrecht, den

Schuldentrieb und die Auffalls- und Gantordnung. Sie sör-
derte die Sache der Revision nach Kräften, mußte aber nur zu
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bald erfahren/ daß ein großer Theil des Volkes ihren Schrit-
ten entweder nicht folgen konnte/ oder nicht wollte.

Unmittelbar nach dem Schlüsse dieser ihrer Arbeiten veran-
laßtcn eidgenössische BundeSangelcgenhciten die Abhaltung einer
Landsgemeindc. Eine auf den tt, März t833 ausgeschriebene
Tagsatzung sollte den Entwurf einer neuen Bundcsverfassung
berathen. Der große Rath glaubte/ dem Volke die Frage vor«
legen zu sollen: ob der Abgeordnete unsers Standes an den

Berathungen über die Revision der Bundcsurkunde Theil zu
nehmen habe/ oder nicht. Er kündigte daher eine außerordent-
liche Landsgemeinde auf den 3, März an und bezeichnete neben
dieser Frage die zur Ergänzung der Verfassung entworfenen
Artikel und die obenbenanntcn GesetzeScntwürfe als die Gegen-
stände, die derselben zum Entscheid vorzulegen seien, Man kennt den

traurigen Verlauf dieser Landsgemeinde, an welcher die Theil-
nähme an der Revision der BundeSacte verworfen, dieVerbesserung
unserer Verfassung und Gesetze gehemmt und die Rückkehr zu
dem alten Landbuche beschlossen wurde, dessen zweiter Artikel
so eben schmählich verletzt worden war. Wol wurde bald dar-
auf in einem von 6273 Landleuten unterzeichneten Memorial
gegen den Beschluß der Landsgemeinde, weil er gesetzwidrig
gefaßt worden sei, protestirl; der Unwille achtbarer Landleute
über solche Verletzung der gesetzlichen Ordnung sprach sich laut
bei jedem Anlasse aus, und nacydrucksamst rügte der große Rath
in seinen Proclamationen vom 28, März und tS. April den

ruhestörerischen Act, Die Sache der Revision aber mußte für
einmal aufgegeben und von Seite der Obrigkeit zunächst dafür
gesorgt werden, daß das Vaterland vor den unseligen Folgen
innerer Entzweiung bewahrt bleibe. Der große Rath wies da-

her alle Zumutdungen der einen, oder andern Partei zurück,
die geeigner gewesen wären, den Zwiespalt der Meinungen zu

erneuern, oder zu vergrößern, und brachte auf die nächste Lands-
gemeinde vom 28. April gleichen Jahres nur die gewöhnlichen
Geschäfte an die Tagesordnung, Sie gieng ohne Störung vor-
über. Das Volk gewann Zeit, den Ungrund falscher Ausstreuun-

gen einzusehen und zu besonnener Ueberlegung zurückzukehren.
Inzwischen ruhte das RevisionSgescbäft und nichts blieb aus
dieser Periode politischer Reform zurück, als das von der Lands-
gemeinde vom 2g. April t832 angenommene Nieder! a ssungs-
recht für die Schweizer beider Confcssioncn und die Erfahrung,
welche Deutung ein Theil des Volkes der Lehre: „die Lands-
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„gemeinde handelt unumschränkt"/ auch jetzt noch zu geben, fä-
big sei.

Mit dem Jahre iS34 wurde der Wunsch nach Wiederanbah-
nung der Revision des Landbuches wieder reger. In den mei-
sten Gemeinden des Landes fanden deßhalb Versammlungen
statt. Eine Deputation derselben reichte dem großen Rathe in
seiner Sitzung vom tt. Hornung das Begehren ein/ daß die

Rcvisionsangelcgenhcit an die nächste Landsgemeinde gebracht
und da wieder angehoben werde/ wo man in Hundweil habe

aufhören müssen, oder daß/ wenn dieses Begehren keinen Ein-
gang finden sollte, der VerfassungSeutwurf von t832 nochmals
in artikelweise Abstimmung gebracht werde. Der große Rath
beschloß einstimmig, der nächsten Landsgemeinde die Revisions-
frage wieder vorzulegen; er zog aber vor/ sie, mit Beseitigung
aller auf die Landsgemeinde vom 3 März bezüglichen Folge-
rungen/ von Grund aus wieder aufzunehmen und sie so zu stel-

len, wie sie früher Eingang gefunden batte. Der Erfolg recht-
fertigte dieses Verfahren auf erfreuliche Weise. Die LandSge-
meinde vom 27. April t834 beschloß in Friede und Ruhe mit
sehr großer Mehrheit die Wiederaufnahme der VerfassungS-und
Gesetzesrcvision und übertrug dieselbe einer Commission von s

von der LandSgcmcinde und 20 von den Kirchbören gewählten
Mitgliedern. Von da an hatte die Sache der Revision ihren
ungestörten Fortgang.

Die Landsgemeinden vom 3t. August t834, 26. April und 30.

August t835/ 24. April und 25. Herbstmonat t836 und 30. April
t837 genehmigten die Versa ssun g/ die Gesetze über den Eid-
schwur/ die Besoldungen, das Erbrecht, die Auffalls-
und Gan tord nung, das Z ed e lw e se n, das W e ch se Ire ch t/
den G ch ul d e n tr icb/ die Sitten- und P oli cei g e se tze /
die E h c sa tz un g e u, das Vormundschaftswesen, die Ge-
setze über Liegenschaften und die Währschaft im Vieh-
verkehr, wie sie (nebst dem Niederlassungsgesetz von t832) in
der ersten Abtheilung des neuen LandbuchcS enthalten sind. Nur
das Obergericht wollte keinen Eingang finden und der erste Ar-
tikel des Steu e r g e se tz e S, von welchem die Landsgemeinde
vom 20. August t83Z die Art. 2,3,4 und 5 angenommen hatte.
Diejenige vom 24. April t836 genehmigte einen Zusatz zum Art.
3, versagte aber dem abgeänderten Art. t, der den Vermögens-
theil bezeichnet, von welchem die Steuern zu erheben seien,
nochmals ihre Zustimmung, was auch den spätern Vorschlägen
an den Landsgemeinden vom 25. Herbstmonat t836 und 30. April
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t83? geschah. Die Commission verzichtete nun auf weitere Ver-
suche, diesem Artikel Beifall zu verschaffen. Mit Ausnahme die-

ser einen Bestimmung im Steuergesctz und der Vorschläge über

Aufstellung eines ObergerichtcS hakten demnach die Arbeiten der

RcvistonScommission befriedigende Aufnahme gefunden.

Ihre nächste Arbeit war die Entwerfung einer Criminal-
Proceßordnung. Auch hier hielt sse ssch, so viel möglich,
an die bis dahin bestandenen Rechtsübungen. Sie wich jedoch

von denselben in einem sehr wesentlichen Puncte ab, indem stc

an die Stelle des bisherigen, zwar seit vielen Jahren schon

durch die Gerichte gemäßigten inquisttorischen Verfahrens das

accusatorische setzte. Die Vorzüge, die daS vorgeschlagene Gc-
setz überhaupt vor den bis dahin beobachteten, großentheils von
der Individualität der leitenden Personen abhängigen Rechts-

gewohnbeiten hatte, vermochten jedoch nicht, demselben Ein-
gang zu verschaffen. ES wurde von der Landsgemeinde den 29.

April <838 verworfen, und gleiches Schicksal theilte mit ihm
der nochmalige Vorschlag zur Aufstellung eines Obergerich-
tes, der diesmal vom großen Rathe aus in Folge einstimmigen
Beschlusses an die LandSgcmeinde gebracht und wiederholt mit
den erheblichsten Gründen unterstützt worden war.

An der Landsgemeinde vom 28. April <839 kam die Reihe
der Verwerfung an das Sportelngesetz, dessen Bearbeitung
von der Revistonscommission wohl auch deßwegen gewählt wo»
den war, weil sie bei der einmal vorhandenen Aussteht auf Ver-
werfung ihrer Anträge nicht Zeit und Mühe aus wichtigere Ar-
beiten verwenden wollte. Gleichwohl hätte dieses Gesetz wenig-
stens einen gleichmäßigern Bezug der Gebühren in den Gemein-
den zur Folge gehabt und die Besoldung der Verbörrichler,
der Kanzlisten, des Landweibcls und Läufers in ein billigeres
Verhältniß zu ihre» Arbeiten gebracht.

Nachdem die letztgenannte Landsgemeinde dem zweifachen Land-
rathe die Befugniß, eine Schulordnung zu erlassen, wieder cnt-
zogen und sich selbst vindieirt hatte, — ein Act, dessen bedauer-
liehe Folgen für das Schulwesen unddadurch für den intellectuelle»
Zustand des Volkes zum Theil jetzt schon vor Augen liegen und
immer mehr hervortreten werden, — erhielt die RcvisionScom-
Mission den Auftrag, den Entwurf eines Schulgesetzes der Lands-
gemeinde von <8äo zum Entscheid vorzulegen. Gleichzeitig wurde
sie beauftrag:, die Errichtung einer obligatorischen LandcSasse-

euranzanstalt zu berathen und ihre Vorschläge darüber der näch-
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Hen LandSgemcinde einzugeben. Neben diesen Gesetzesentwürfen
über das Schulwesen und die Brandversicherungsan«
Halt nahm die Revisionskommission auch noch die Bearbeitung
einer Civilproceßordnung vor/ mußte sie aber nach den
ersten Berathungen darüber wieder aufgeben/ weil sie einsah/
daß ihr nicht mehr Zeit genug zu gehöriger Ausarbeitung des

Entwurfes bis zur nächsten LandSgemcinde bleibe. Dagegen be-

schloß sie/ derselben nochmals die Aufstellung eines Oberge-
richces mit dem Zusätze vorzuschlagen/ daß/ wenn cS ange,
nommen werde, jedenfalls nach Ablauf von vier Jahren über
seine weitere Beibehaltung abgestimmt werden müsse. Zudem
empfahl die Revisionskommission auch die Aufstellung eines
Ve r miltler a m t eS.

Alle diese Vorschläge wurden von der LandSgemcinde vom 26,

April dieses Jahres verworfen; auch das Schulgesetz, entgegen
dem oft gehörten Gerede, daß dem Volke nicht darum zu thun
sei, sich der obrigkeitlichen Schulordnung zu entziehen, daß eS,

wenn ihm auch die eine, oder andere in derselben enthaltene
Bestimmung mißfalle, dennoch die Nothwendigkeit diesfallsiger
gesetzlicher Vorschriften erkenne und die LandSgemcinde, wenn
sie sich nur ihr Recht vindicirt habe, schon ein Schulgesetz an->

nehmen werde. Sei es nun, daß der Inhalt des Entwurfes
selbst, oder die bei einem Theile des Volkes bestehende Abnei-

gung gegen ein Schulgesetz überhaupt seine Verwerfung herbei-

geführt habe, so ist jedenfalls dem aufblühenden Schulwesen
dadurch, daß die wesentlichsten Bedingungen zum Fortschritt
auf dem Gebiete der Jugendbildung in die Hände der Lands-
gemeinde gelegt wurden, ein empfindlicher Schlag versetzt wor-
den. Hoffen wir, daß Diejenigen, denen Volksbildung Volks«
beglückung ist, für die Erhaltung und die möglichste Entwiche-

lung des Erworbenen sorgen werden.
AuS dem Vorgelegten, meine Herren! ersehen wir, daß auch

in neuester Zeit die RevisionSperiodcn von kurzer Dauer gewe.
sen sind; daß derjenigen von lSZl bis lSZZ ein plötzlicher Ruch-

schritt folgte; daß von !83ä bis <8Z7 die Sache der Revision
einen erfreulichen Fortgang hatte, daß aber eine, zwar ruhige,
jedoch wirksame Reaktion gegen dieselbe schon wieder mir dem

Jahre <888 eintrat, die sich seitdem in ununterbrochener Be-
harrlichkeit durch Verwerfung aller und jeder an die LandSge-
meinde gebrachten Gesetzesvorschläge kundgegeben hat.

Suchen wir nun, meine Herren! die Ursache dieser Erschei-

nung in der Anhänglichkeit des Volkes an das Alte, in seinem
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Mißtrauen gegen das Neue, in seiner Abneigung gegen in
Schrift verfaßte Gesetze/ bei denen ihm nur die Beschränkung
individueller Freiheit ohne ihren Einfluß auf das gesellschaft.
liehe Wohl klar wird/ in dem Culturzufland/ in welchem sich

gegenwärtig noch ein großer Theil dcS Volkes befindet/ in der

Apathie/ die gemeiniglich politischen Bewegungen folgt/ in dem

wieder erwachten Verlangen nach Ruhe / nach stillem Fortleben
in den gewohnten Formell/ in dem dunkeln Gefühl von Unbe-

haglichkcit/ das hier und anderswo im Volke lebt und größten,
theils eine Folge der dermaligen VeikehrSverbältnisse ist/ von
Vielen aber den entstandenen Neuerungen Schuld gegeben wird/
in der unbefriedigten Erwartung/ die stch Unkundige von einer
VerfassungS- und GesetzcSrevifion gemacht haben/ oder wo im-
mcr wir die Ursache finden wollen: gewiß ist/ daß die Mehrheit
des Volkes wiederholt eine sehr entschiedene Abneigung gegen wei-
tere Reformen an den Tag gelegt hat. Es mag daher an der Zeit
sein, uns selbst zu fragen: ob es wohlgethan sei, diesem Widerstande/
der dreijährige Arbeiten vergeblich gemacht hat/ stets neue Ver-
suche entgegenzusetzen und denselben vielleicht dadurch so zu stci-

gern, daß er auf verfassungswidrigem Wege sogar zu Rück-
schritten führt/ oder ob es nicht der guten Sache förderlicher
sein möchte, einstweilen weitere Versuche zu unterlassen und
dem Volke Zeit zu besonnener Ueberlegung zu gönnen.

An Stoff zu weitern Arbeiten, meine Herren! würde es UNS

freilich nicht gebrechen. Wenn wir auch nicht geneigt wären,
einen der verworfenen GcsetzcSabschnitte nochmals zu bearbeiten,
um ihn einem gleichen Loose auszusetzen, und es uns ebenso

wenig gefallen wollte, die von der letztjährigen Revifionscom-
mission vorberathene, noch nicht an die Landsgemeinde gelangte
Civilproccßordnung, die wol keine beßre Aufnahme fände, in Be-
Handlung zu nehmen, so bliebe uns immer noch, wenn wir auch
dem Grundsatz möglichster Einfachheil in der Einrichtung un°
serS democratischen Haushaltes treu bleiben wollen. Manches
und Wichtiges zu thun übrig. Ich crinnre, außer dem letztge-
nannten Gegenstande und den von der LandSgcmeinde verworfc-
nen Vorschlägen nur an die Gesetze über das Straßen-, Militär-
und SanirätSwesen und an das Criminalstrafgcsetz, Kann aber
wol nach den Erfahrungen der letzten Jahre von der Bear-
beitung solcher Gesetzesabschnitte ein guter Erfolg erwartet wer-
den? Und wenn dies nicht ist, wie mag dann der Revifionscom-
Mission zugemuthet werden, steh an wichtigen gesetzgeberischen
Arbeiten zu versuchen?
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Diesen Fragen, meine Herren! könnte jedoch vorhinein die

Meinung entgegengestellt werden, daß die Revistonscommission
nicht die Befugniß habe, sich selbst von einer Aufgabe zu dispen-
stren, die in ihrer Ernennung liege und die auch unter den ictzi-

gen veränderten Umständen noch dieselbe sei, die ste im Anfange
war. AllekdingS wurde, so lange die Landsgemeinde durch theil-
weise Annahme oder Verwerfung der ihr vorgelegten Gesetzes-

Vorschläge an den Tag gelegt hätte, daß ihr Entscheid die Folge
einer wenn nicht zureichenden, doch willigen und wohlgemeinten
Prüfung gewesen sei, die Revisionskommission weder Befugniß
noch Grund gehabt haben, stch irgendwie ihrer Aufgabe zu ent-
ziehen. Hetzt aber, wo ein rücksichtsloses Verwerfen aller und
jeder Vorschläge zur Regel geworden ist, wo die Tendenz zum
Stillstände unzweideutig hervortritt, wo derjenige Theil des Vol-
kcS, der keinen politischen Fortschritt will, offenbar die Mehr-
heit bildet und nichts den Widerstand beschwört, der gegen alles
Neue nochmals wach geworden ist, jetzt muß die Meinung, daß
der Revisionsrath, weil er gewählt ist, nun doch Gesetze ent-
werfen müsse, viel von ihrem Gewicht verlieren. Ich will je-
doch der Berathung hierüber nicht vorgreifen, sondern nur noch
den Wunsch aussprechen, daß die Revistonscommission, wenn ste

glaubt, irgendwelche Gesetzesvorschläge an die LandSgcmeinde
bringen zu müssen, nur Weniges vornehme, damit ste stch Zeit
und Mühe und dem Lande vergebliche Kosten erspare, oder daß

ste, wenn ste angemessen findet, einstweilen weitere Revissons-
versuche zu unterlassen, hierüber eine motivirte Erklärung ab-

gebe und dafür sorge, daß die Landsgemeinde entscheide, ob

die Revision sortgesetzt werden soll oder nicht? Die Revissons-
commission, sei es, daß ste noch einen Gesetzesabschnitt bearbeite
oder nicht, ist es ihrer Stellung schuldig, seiner Zeit einen sol-
chen Entscheid herbeizuführen und wenn vor 2 Jahren, als ste

dieselbe Frage stellen wollte, noch zu wenig Grund dazu vorhan-
den war, so kann dermalen, nach den seitherigen Erfahrungen,
die Nothwendigkeit eines diesfallstgen Entscheides kaum mehr
bezweifelt werden. Die Revistonscommission soll entweder mit
einiger Hoffnung auf Erfolg ihre Arbeiten fortsetzen können
oder denselben enthoben werden.


	Die bisherige Thätigkeit der Revisionscommission

